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ALEXANDER NUSSELT BEHANDLUNGSBEDINGUNGEN (STAND FEBUAR 2024) 

INFORMATIONEN UND BEDINGUNGEN ZUR BEHANDLUNG 
 
Die ersten 2-3 Sitzungen dienen dazu, die Notwendigkeit, sowie die Methoden und Ziele 
Ihrer Therapie abzuklären, aber auch zu überprüfen, ob wir ein gutes Team abgeben. 
 
Sie selbst können zum Therapieerfolg durch Offenheit, Ehrlichkeit und Veränderungs-
bereitschaft, sowie durch regelmäßiges Wahrnehmen unserer Sitzungen und durch eigen-
ständige Mitarbeit zwischen den Terminen (Beobachtungsprotokolle, Übungen) beitragen.  
 
Als Ihr Heilpraktiker für Psychotherapie werde ich Sie nach meinen besten Kräften und 
Möglichkeiten unterstützen, Ihre Probleme anzugehen und soweit wie möglich mit Ihnen 
Lösungen erarbeiten. Ziel unserer Arbeit ist es, dass es Ihnen nachhaltig besser geht. 
 
Eine psychotherapeutische Sitzung dauert i.d.R. 50 oder 80 Minuten. Bei längeren 
Sitzungen werden angebrochene Stunden anteilig berechnet. Mein Honorar entnehmen 
Sie dem Behandlungsvertrag oder meiner Webseite. 
 
Kommen Sie bitte pünktlich zum vereinbarten Termin, da ich ein Nachholen nicht 
garantieren kann. Falls Sie einen Termin einmal nicht einhalten können, bitte ich Sie, mir 
diesen spätestens 48 Stunden vorher per Mail oder Telefon abzusagen. Bei einer späteren 
Absage oder Nichterscheinen stelle ich Ihnen eine Ausfallgebühr in Höhe des vereinbarten 
Honorars in Rechnung, da ich den Termin dann nicht mehr anderweitig vergeben kann. 
 
Die Inhalte unserer Gespräche unterliegen der gesetzlichen Schweigepflicht. Ohne Ihre 
ausdrückliche schriftliche Einverständnis gebe ich keinerlei Informationen über Ihre Person 
weiter, auch nicht darüber, dass Sie sich überhaupt in Behandlung befinden. Eine 
Ausnahme ist bei akuter Selbst- oder Fremdgefährdung durch die gesetzliche 
Verpflichtung zu entsprechenden Maßnahmen gegeben.  
 
Die Kosten für eine Psychotherapie nach dem Heilpraktikergesetz sowie für eine psycho-
logische Beratung werden nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen. 
 
Einige private Versicherungen übernehmen die Behandlungskosten für eine 
Psychotherapie nach dem Heilpraktikergesetz ganz oder teilweise. Der Umfang der 
erstattungsfähigen Kosten ist sehr individuell und hängt von Ihrem Vertrag ab. Bitte 
erkundigen Sie sich im Vorfeld bei Ihrer Versicherung, welche Leistungen bezuschusst 
werden und welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen. 
 
Im Falle einer vollständigen oder anteiligen Kostenübernahme erhalten Sie von mir eine 
Rechnung angelehnt an die Gebührenordnung für Heilpraktiker (GebüH). Diese Rechnung 
können Sie anschließend bei Ihrer Versicherung einreichen. 
 
Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie unabhängig von der Höhe der Bezuschussung durch Ihre 
Versicherung für die Zahlung des vollständigen Rechnungsbetrags verantwortlich sind. 
Gerne bespreche ich mit Ihnen die Formalitäten. Meine Rechnungen sind grundsätzlich 
binnen 10 Tagen zu begleichen, unabhängig von der Erstattung durch Ihre Versicherung. 
Mit Vereinbarung eines Termins sind Sie mein Vertragspartner für psychotherapeutische 
Leistungen. 
 
Psychologische Beratung wird nicht von (privaten) Krankenkassen übernommen. 
 
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
 
 
 
Ihr Alexander Nusselt 
Heilpraktiker für Psychotherapie, Coach und psychologischer Berater 
Drachenseestraße 4a, 81373 München  


